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RS OGH 1991/6/27 7Ob17/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1991

Norm

SVS §5 1 A

Rechtssatz

Ein Ausschluß nach der Subsidiaritätsklausel des § 5 1 A SVS ist nicht gegeben, wenn infolge fehlender

Ladungssicherung, die sich daraus ergebenden Gefahren durch eine für Messegüter und gewerbliche

Ausstellungsgüter allgemein übliche Transportversicherung nicht gedeckt werden.

Entscheidungstexte
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